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die nötigen Schritte einleiten, ohne erst meine Zuflucht zum Kongreß zu
nehmen; aber, ohne meiner konstitutionellen Gewalt als Präsident etwas zu
vergeben, will ich in einer Angelegenheit von so ungeheurer Tragweite nichts
ohne Mitarbeit und Rat des Senats und des Repräsentantenhausesunternehmen."

Hoffentlich bleibt Präsident Wilson diesem Prinzip auch fernerhin während
der dentsch-amerikanischen Verhandlungen treu.

Merkblatt zur vierten Kriegsanleihe.
HV- prozentige Deutsche Reichsschatzanweisungen.

5 prozentige Deutsche Reichsanleihe, unkündbar bis ^92^.
Mehr als achtzehn Monate sind verstrichen seit Ajeginn des ge-

wattigen Krieges, der dem deutschen Wolke von seinen Aeinden in
unerhörtem Irevet aus Weid, Mach- und Eroberungssucht aufgezwungen
worden ist. Karte Kämpfe waren Sei der Überzahl der Keinde zn be-
stehen. So schwer nno blutig auch das Wingen war, unsere Kruppen
haben das Köchste geleistet und sich mit unvergänglichemWnhm bedeckt.
Ans allen Kriegsschauplätzen in West und Hst habe» sie glänzende
Wafsenerfolge errungen, an ihrer todesmutigen JapferKeit sind die
mit allen Mitteln ins Werk gesetzten Angriffe der Ieinde zerschellt.
Die Jewde sind jedoch noch nicht niedergerungen, schwere Kämpfe stehen
uns noch bevor, aöer wir sehen diesen mit zuversichtlichem Wertrauen
auf unsere Kraft und nnser reines Gewissen entgegen. Auch das hinter
der Krönt Kämpfcnde deutsche MM hat sich allen durch deu Krieg
hervorgerufenen wirtschaftlichen Erschwernissendurch At'eiß und Spar-
samüeit, durch Kinteitung nnd Organisation gewachsen gezeigt; es wird
anch fernerhin in Selbstzucht und fester Entschlossenheitdnrchhalten bis
zum siegreichen Ende.

Der Krieg hat fortgesetzt hohe Anforderungen an die Ainanzen
des Neichs gestellt. Ks liegt daher die Notwendigkeit vor, eine vierte
Kriegsanteihe auszuschreiben.

Ausgegeben werden ^/--prozentige austosbare Ueichsschatz-
anweisungen und 5 prozentige Schuldverschreibungen der
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Ueichsanleihe. Die Schahanweisungen werden eingeteilt in 10 Serien,
die von 192Z ab zährlich am 1. Inli fässig werden, nachdem die Aus-
kosung der einzelnen Serie Monate vorher stattgefnnden hat. Der
Zeichnnngspreis ist für die Schatzanweisungen auf95°/g festgesetzt. Da
die Schatzanweisungen eine Laufzeit vo« durchschnittlich 11V2 Jahren
besitzen, so stellt sich im Durchschnitt die wirkliche Werzinsnng etwas
höher als auf 5°/g. Dabei besteht die Aussicht, im Wege einer früheren
Auslosung und Mckzaljlnng zum Nennwert noch einen beträchtlichen
Kursgewinn, bestehend in dem Unterschied zwischen dem Wennwert nnd
dem AusgaveKnrs von 95°/g, zn erzielen. Dem Inhaber der ausgeloste»
Schatzanweisnng soll aber auch das Wccht zustehen, an Stelle der Gin-
tösung die Schallanweisung als 4^ prozentige Schuldverschreibung zu
behalten, und zwar ohne daß sie ihm vor dem 1. Inli 1932 gekündigt
werden Könnte.

Der Zeichnnngspreis für die fünfvrozentigen Schuldverschreibungen
der Ueichsanleihe öeträgt 98,50 Mark, bei Schuldvucheintragnngen
98,30 Mark für je 100 Mark Kennwert. Die Schuldverschreibungen
sind wie bei den vorangegangenen Kriegsanleihen bis zum 1. HKtotier
1924 unkündbar, d. h. sie gewähren llis zu diesem Zeitpunkt einen
fünfvrozentigen Zinsgenuß, ohne daß ein Kindernis bestände, über sie
auch schon vor dem 1. Oktober 1924 zn verfügen. Da die Ausgabe
1V2°/o unter dem Kennwert erfolgt und außerdem die Kückzahlung
zum Kennwert nach einer Weihe von Jahren in Aussicht steht, so ist
die wirkliche Werzinsnug höher als 5>°/<,.

Schatzanweisuugen und Schuldverschreibungen sind nach den ange¬
gebenen Nedingnngen im ganzen betrachtet als gleichwertig anzusehen.
Neide Arten der neuen Kriegs an leihe Können als eine hochverzinsliche
nnd unbedingt sichere Kapitalanlage allen MolKsKreisen anfs wärmste
empfohlen werden.

Für die Zeichnungen ist in umfassendster Weise Sorge getragen. Sie
werden bei dem Kontor der WeichshauptvanK für Wertpapiere in Hterli»
(Postscheckkonto Berlin Nr. 99) und bei allen Zweiganstalten der UeichsvanK
Mit Kasseneinrichtnng entgegengenommen.Die Zeichnungen können aber auch
durch Vermittlung der Königlichen Seehandlung (Preußische Staatsbank)
und der Preußischen Zentrat-GenossenschaftsKasse in Merlin, der König-
lichen KauptVanK in Nürnberg und ihrer Zweiganstalten sowie sämtlicher
deutschen Flanken, ZSanKiers und ihrer Filialen, sämtlicher deutschen öfsent-
lichen Sparkassen und ihrer Verbände, bei jeder deutschen Leöensversicherungs-
gesessschaftund jeder deutschen Kreditgenossenschaft, endlich sür die Schuld-
verschreivungeu der Reichsanleihe bei allen H»ostanstalten am Schalter er¬
folgen. Bei solcher Ausdehnung der Vermittlungsstellenist den weitesten Volks¬
kreisen in allen Teilen des Reichs die bequemste Gelegenheit zur Beteiligung
geboten.

Wer zeichnen will, hat sich znnSchst einen Zeichnungsschein zu be-
schaffe«, der bei den vorgenannten Stellen, für die Zeichnungen bei der Post



350 Merkblatt zur vierten Uriegsanleihc

bei der betreffendenPostanstcilt, erhältlich ist und nur der Ausfüllung bedarf.
Auch ohne Verwendung von Zeichnungsscheinen sind briefliche Zeichnungen statt¬
haft. Die Scheine für die Zeichnungen bei der Post haben, da bei ihnen nur
zwei Einzahlungstermine in Betracht kommen, eine vereinfachte Form. In
den Landbestellbezirken und den kleineren Städten können diese Zeichnungsscheine
durch den Postboten bezogen werden. Die ausgefüllten Scheine sind in einem
Briefumschlag mit der Adresse „an die Post" entweder dem Postboten mitzu¬
geben oder ohne Marke in den nächsten Postbriefkasten zu stecken.

Aas Geld braucht man zur Zeit der Zeichnung noch nicht sogleich
zu zahlen; die Einzahlungen verteilen sich auf einen längeren Zeitraum. Die
Zeichner können vom 31. März ab jederzeit voll bezahlen. Sie sind verpflichtet:

30 °/g des gezeichneten Betrages spätestens bis zum 18. April 1916,
20°/o „ „ „ „ „ „ 24. Mai 1916.
25°/„ „ „ „ „ „ „ 23. Juni 1916,
25°/« „ „ „ „ „ „ 20. Juli 1916

zu bezahlen. Im übrigen sind Teilzahlungen nach Bedürfnis zulässig, jedoch
nur in runden, durch 100 teilbaren Beträgen. Auch die Beträge unter 1000 Mark
sind nicht sogleich in einer Summe fällig. Da die einzelne Zahlung nicht ge¬
ringer als 100 Mark sein darf, so ist dem Zeichner kleinerer Beträge, nament¬
lich von 100, 200, 300 und 400 Mark, eine weitgehende Entschließungdarüber
eingeräumt, an welchen Terminen er die Teilzahlung leisten will. So steht es
demjenigen, welcher 100 Mark gezeichnet hat, srei, diesen Betrag erst am 20. Juli
1916 zu bezahlen. Der Zeichner von 200 Mark braucht die ersten 100 Mark
erst am 24. Mai 1916, die übrigen 100 Mark erst am 20. Juli 1916 zu
bezahlen. Wer 300 Mark gezeichnet hat, hat gleichfalls bis zum 24. Mai
1916 nur 100 Mark, die zweiten 100 Mark am 23. Juni, den Rest am 20. Juli
1916 zu bezahlen. Es findet immer eine Verschiebung zum nächsten Zahlungs¬
termine statt, solange nicht mindestens 100 Mark zu bezahlen sind.

Wer bei der Wost zeichnet, muß bis spätestens zum 18. April d. I.
Vollzahlung leisten, soweit er nicht schon am 31. März einzahlen will.

Der erste Zinsschein ist am 2. Januar 1917 fällig. Der Zinsenlauf be¬
ginnt also am 1. Juli 1916. Für die Zeit bis zum 1. Juli 1916, frühestens
jedoch vom 31. März ab, findet der Ausgleich zugunsten des Zeichners im
Wege der Stückzinsberechnung statt, d. h. es werden dem Einzahler bei der
Anleihe 5 Stückzinsen, bei den Schatzanweisungen4^ Stückzinsen von
dem auf die Einzahlung folgenden Tage ab im Wege der Anrechnung auf
den einzuzahlendenBetrag vergütet. So betragen die 5 °/<> Stückzinsen auf je
100 Mark berechnet: sür die Einzahlungen am 31. März 1916 1,25 Mark,
für die Einzahlungen am 18. April 1916 1 Mark, sür die Einzahlungen
am 24. Mai 1916 0.50 Mark. Die 4^2°/<> Stückzinsen betragen für die Ein¬
zahlungen zu den gleichen Terminen auf je 100 Mark berechnet: 1,125 Mark,
0.90 Mark und 0,45 Mark. Auf Zahlungm nach dem 30. Juni hat der Ein¬
zahler die Stückzinsen vom 30. Juni bis zum Zahlungstage zu entrichten.

Bei den Postzeichnungen werden auf bis zum 31. März geleistete Voll¬
zahlungen Zinsen für 90 Tage, auf alle anderen Vollzahlungen bis zum
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18. April, auch wenn sie vor diesem Tage geleistet werden, Zinsen für 72 Tage
vergütet.

Jür die Einzahlungen ist nicht erforderlich, daß der Zeichner das
Geld öar bereitlegen Hat. Wer über ein Guthaben bei einer Sparkasse
oder einer Bank verfügt, kann dieses für die Einzahlungen in Anspruch nehmen.
Sparkassen und Banken werden hinsichtlich der Abhebung namentlich dann das
größte Entgegenkommen zeigen, wenn man bei ihnen die Zeichnung vornimmt.
Besitzt der Zeichner Wertpapiere, so eröffnen ihm die Darlehnskassen des Reichs
den Weg, durch Beleihung das erforderliche Darlehen zu erhalten. Für diese
Darlehen ist der Zinssatz um ein Viertelprozent ermäßigt, nämlich auf 5^,
während sonst der Tarlehcnszinssatz 5^ °/g beträgt. Die Darlehensnehmer
werden hinsichtlich der Zeitdauer des Darlehens bei den Darlehenskassendas
größte Entgegenkommen finden, gegebenenfallsim Wege der Verlängerung des
gewährten Darlehens, so daß eine Kündigung zu ungelegener Zeit nicht zn
besorgen ist.

Ale am 1. Wai d. I. zurHinckzahftmg fälligen 4vrozentigen Deutschen
Hleichsschahanweisungen von 1912 Serie II werden — ohne Zivsschein —
bei der Begleichungzugeteilter Kriegsanleihen zum Nennwert unter Abzug der
StüSzinsen bis 30. April in Zahlung genommen. Der Einreicher erlangt da¬
mit zugleich einen Zinsvorteil, da die ihm zugutekommenden Stückzinsen der
Kriegsanleihe 5°/<> oder ^///o betragen, während die von dem Nennwert der
Schatzanwcisungen abzuziehenden Stückzinsen nur 4°/„ ausmachen.

Wer für die Reichsanleihe Schnldvuchzeichnnngen wählt, genießt neben
einer Kursvergünstigung von 20 Pfennig für je 100 Mark alle Vorteile des
Schuldbuchs, die hauptsächlich darin bestehen, daß das Schuldbuchvor jedem
Verlust durch Diebstahl, Feuer oder sonstiges Abhandenkommen der Schuld¬
verschreibungen schützt, mithin die Sorge der Aufbewahrung beseitigt und
außerdem alle sonstigen Kosten der Vermögensverwaltung erspart, da die Ein¬
tragungen in das Schuldbuch sowie der Bezug der Zinsen vollständig gebühren¬
frei erfolgen. Die Zinsen können insbesondere auf Antrag auch regelmäßig
und kostenlos einer bestimmten Sparkasse oder Genossenschaft überwiesen oder
übersandt werden. Nur die spätere Ausreichung der Schuldverschreibung,die
jedoch nicht vor dem 15. April 1917 zulässig sein soll, unterliegt einer mäßigen
Gebühr. Angesichts der großen Vorzüge, welche das Schuldbuch gewährt, ist
eine möglichst lange Beibehaltung der Eintragung dringend zu raten.

Der dargelegte Anleiheplan läßt erkennen, daß sowohl in den aus-
lösbaren ^^prozentigen SchaHanweisungeu als auch in den üprozentigen
Schuldverschreibungen der Hleichsanleihe sichere und gewinnbringende
Aermögensantagen dargeboten werden. Ks ist die H'flicht eines jeden
Deutschen, nach seinen Verhältnissen und Kräften dnrch möglichst um-
fangreiche Zeichnung zu einem vollen Erfolg der Anleihe beizutragen,
der demjenigen der früheren Anleihen nicht nachsteht. Das deutsche
WolK hat bei diesen Anleihen glänzende Aeweise seiner JinanzKraft
und des unbeugsamen Willens zum Siege gegeben. Ks darf daher
bestimmt erwartet werden, daß jeder für diese Kriegsanleihe auch die
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letzte freie Mark bereitstellt. Im Wege der Sammelzeichnungen
(Schulen, gewerblicheund sonstige Betriebe) Können auch geringe Be¬
träge des Kinzelnen verfügbar gemacht werden. Auch auf die Kleinste
Zeichnung Kommt es an. Gedenke jeder der Dankesschuld gegenüber
den draußen KämpfendenGetreuen, die für die Z>al)eimgeblievenen täg-
lich ihr Leben einsehen. Jeder stenere bei, damit das große Ziel eines
ehrenvollen nnd dauernden Ariedens bald erreicht werde. Zn solcher
Krönung des Werkes beizutragen, ist die dringende Aordernng des
Waterrandes.

Druckfehlerverichtigung. In Heft 10 der Grenzboten Seite 304- nimmt Staatsanwalt
Zeiler in seiner Arbeit über „Die Ausgleichung der Familienlasten als Grundlage einer
gerechten Besteuerung" Bezug auf einen Aufsatz von Geheimrat Strutz in der Zeitschrift
„Recht und Wirtschaft". Diese Zeitschrift ist leider irrtümlicherweise unter dem Titel „Recht
und Wissenschaft"zitiert.

Allen Manuskripten ist Porto hinzuzufügen, da andernfalls bei Ablehnung eine Rücksendung
nicht verbürgt werden kann.
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Wir bitten die Freunde der :: :: ::

renzboten
das Abonnement zum II. Quartal 1916

erneuern zu wollen. — Bestellungen

nimmt jede Buchhandlung und jede
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